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Gemeinde Reimershagen     Reimershagen, den 14.05.2020 
Der Bürgermeister 
 

Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner! 
 
Die nächste öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Reimershagen findet am 
         

Dienstag, den 26.05.2020, um 19:00 Uhr 
 
im Kornspeicher Kirch Kogel statt.  
 
TAGESORDNUNG 

 
A) Öffentlicher Teil 
  1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der  
      Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
  2. Unterbrechung der Sitzung für die Einwohnerfragestunde 
B) Einwohnerfragestunde 
C) 
  3. Wiedereröffnung der öffentlichen Sitzung 
  4. Änderungsanträge zur Tagesordnung 
  5. Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der GV-Sitzung vom  
      25.02.2020 
  6. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil der GV-Sitzung vom 25.02.2020 gefassten  
      Beschlüsse  
  7. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 
  8. Aufgabenübertragung zum Abschluss einer Rahmenvereinbarung – Straßenbau – auf  
      das Amt Güstrow-Land 
  9. Beschluss zur Erstellung eines Gutachtens für den Reimershagener See 
10. Beschluss über die Vergabe der Bauleistung „Instandsetzung Löschwasserteich  
      Kirch Kogel“ 
11. Beschluss über die Vergabe der Bauleistung für die Maßnahme „Abbruch alte  
      Trauerhalle“ 
12. Beschluss zur 2. Änderung der Satzung der Gemeinde Reimershagen über die Erhebung  
      von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände 
13. Anträge und Anfragen  
D) Nicht öffentlicher Teil  
14. Billigung des nicht öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der GV-Sitzung  
      vom 25.02.2020 
15. Wohnungsverwaltung 
16. Anträge und Anfragen 
 
gez. 
Kupfer 
Bürgermeister 
 
Auf Grund der aktuellen Situation in Hinblick auf die Corona-Pandemie ist von jeder 
Einwohnerin/ jedem Einwohner selbst einzuschätzen, ob eine Teilnahme unbedingt 
notwendig ist. 
Nach § 8 Abs. 3 Corona-Übergangs-LVO MV vom 08. Mai 2020 sind alle anwesenden 
Personen in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, die mindestens folgende Angaben 
enthält: Vor- und Nachname, vollständige Anschrift und Telefonnummer. Diese 
Anwesenheitsliste wird nach vier Wochen vernichtet. 


